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Begründung zur 243. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

 

Die Stadt Bielefeld beabsichtigt auf der Fläche der ehemaligen Lohmann-Werke im Stadtbe-

zirk Mitte die Weiterentwicklung einer Wohn- bzw. gemischten Folgenutzung für einen auf-

gegebenen Gewerbestandort. Dafür ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 

erforderlich, die als 243. Änderung „Wohnen und Mischnutzung ehemalige Lohmann-Werke 

Königsbrügge“ im zeitlichen Zusammenhang zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 

III / 4 / 60.00 "Ehemalige Lohmannwerke Königsbrügge" erfolgen soll.  

 

Zur Anpassung der Art der Bodennutzung an die realen Gegebenheiten geht der Geltungs-

bereich der FNP-Änderung über den des o. a. Bebauungsplanes hinaus und umfasst die 

gesamte im FNP bisher als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellte Fläche zwischen der Det-

molder Straße im Süden, der Prießallee im Westen, der Straße Am Tempel im Norden und 

der Königsbrügge im Osten.  

 

 

Planungsanlass und Planungsziel 

Das Areal der ehemaligen Lohmann-Werke wurde seit 1904 gewerblich genutzt. Nach Auf-

gabe der Produktion wurde die gesamte Bausubstanz in den Jahren 2003/2004 auf der ca. 

20.000 m² großen Fläche entfernt und nutzungsbedingte Bodenverunreinigungen saniert.  

 

Auf dem ehemaligen Gewerbestandort ist bereits in Randbereichen (entlang der Prießallee 

im Westen sowie entlang der Straße Am Tempel im Norden) zwischenzeitlich Wohnbebau-

ung realisiert worden. Im Nordosten der Fläche befindet sich das ehemalige Lohmann-

Verwaltungsgebäude, das derzeit überwiegend zu Wohnzwecken umgebaut wird. Im südli-

chen Anschluss entstehen an der Straße Königsbrügge derzeit ein Kindergarten sowie weite-

re Wohnbebauung. Entlang der Detmolder Straße wird die Errichtung eines weiteren Gebäu-

des vorbereitet, das ebenfalls Wohnen sowie gewerbliche Nutzungen enthalten und für die 

rückwärtig liegende Wohnbebauung als Lärmabschirmung dienen soll. Zur Erschließung die-

ses Gebäuderiegels wurde im Jahr 2015 eine Verbindungsstraße zwischen Prießallee und 

Königsbrügge errichtet.  

 

Mit der Aufstellung des o. a. Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine wohnbauliche Entwicklung im Innenbereich der ehemalig gewerblich genutz-

ten Fläche geschaffen werden.  

 

Ziel der 243. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, zusammen mit der Aufstellung 

des o. a. Bebauungsplanes die Planungsgrundlagen für eine städtebaulich angemessene 

Weiterentwicklung des ehemaligen Betriebsstandortes zu schaffen und die Art der Boden-

nutzung an die realen Gegebenheiten und heutigen städtebaulichen Zielsetzungen anzupas-

sen. Da auch die über den Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes angrenzenden Be-

reiche bereits heute überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden, soll die im wirksamen 

FNP dargestellte „Gewerbliche Baufläche“ insgesamt geändert und dieser Bereich künftig als 
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„Wohnbaufläche“ dargestellt werden. Aufgrund der vorhandenen bzw. geplanten gemischten 

Nutzungsstruktur entlang der Detmolder Straße soll lediglich in einem Streifen parallel zur 

Detmolder Straße künftig die Darstellung als „Gemischte Baufläche“ erfolgen. 

 

Im Wohnungsmarktbericht aus dem Jahr 2016 sowie im aktuell erarbeiteten Wohnungs-

marktbarometer 2017 wird für das Bielefelder Stadtgebiet eine anhaltend hohe Nachfrage 

nach Wohnbaugrundstücken beschrieben. Angesichts der positiven Entwicklungsperspekti-

ven und der erfolgreichen Profilierung als Hochschulstadt ist langfristig von einer anhaltend 

hohen Wohnungsnachfrage auszugehen. Um eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung 

der Bevölkerung zu ermöglichen, Wohnungsengpässe und knappheitsbedingte Preissteige-

rungen in Grenzen zu halten, ist eine Steigerung der jährlichen Bauleistung und der Woh-

nungsbauförderung anzustreben. Für die Zukunft werden in allen Tätigkeitsfeldern des Woh-

nungsbaus größere Anstrengungen erforderlich, um zu einer nennenswert höheren Zahl von 

Fertigstellungen im Wohnungsbau zu kommen. Hierbei wird es für die Attraktivität des 

Wohnstandortes Bielefeld wichtig sein, die Vielfalt des Wohnungsangebotes in lebenswerten 

Wohnquartieren zu ermöglichen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse etwa von Familien, von 

Älteren, von Studierenden, von Menschen, die Mehrgenerationenwohnen und andere neue 

Wohnformen präferieren, sind gleichermaßen zu berücksichtigen.  

 

Die ehemalige Gewerbefläche wird heute durch zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser 

entlang der Prießallee im Westen sowie einer dreigeschossigen Reihenhausbebauung ent-

lang der Straße Am Tempel im Norden geprägt. Im Nordosten der Fläche befindet sich das 

ehemalige Lohmann-Verwaltungsgebäude, das derzeit überwiegend zu Wohnzwecken und 

Büronutzungen umgebaut wird (drei Geschosse mit ausgebautem Dachgeschoss). Im südli-

chen Anschluss wurden 2014/ 15 an der Straße Königsbrügge ein Kindergarten sowie barrie-

refreie Wohnungen in dreigeschossiger Bauweise mit Staffelgeschoss errichtet. Westlich 

angrenzend wird derzeit entlang der Detmolder Straße ein viergeschossiger Längsriegel er-

richtet, der weitestgehend Wohnen sowie untergeordnet gewerbliche Nutzungen enthalten 

soll. Auf dem innenliegenden Bereich der ehemaligen Gewerbebrache sollen gemäß o. a. 

Bebauungsplan insgesamt 26 Reihen- und Doppelhäuser entwickelt werden. 

 

Die Stadt Bielefeld ist bestrebt, im Rahmen eines flächensparenden Umgangs mit Grund und 

Boden die Neuversiegelung zu begrenzen und Brach- oder Restflächen, die im Siedlungszu-

sammenhang liegen, vorrangig zu reaktivieren. Ziel ist es, die vorliegende Fläche als zent-

rumsnahes Wohngebiet mit sehr guter ÖPNV-Anbindung weiterzuentwickeln. Eine gewerbli-

che Folgenutzung oder eine andere Sondernutzung wie Einzelhandel oder Freizeitnutzungen 

wären an diesem Standort aufgrund der Wohnnachbarschaft und der eingeschränkten Er-

schließungsmöglichkeiten nicht sinnvoll.  

 

Mit der Planung wird ein brachgefallener gewerblicher Betriebsstandort im Sinne eines sorg-

samen Umgang mit Grund und Bodens weiter-/folgegenutzt. Somit findet eine städtebauliche 

Innenentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 Baugesetzbuch statt. 
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Entwicklung aus dem Regionalplan 

Die landesplanerischen Zielvorstellungen werden im Regionalplan für den Regierungsbezirk 

Detmold (Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld) dargestellt. Der Änderungsbereich ist im 

Regionalplan als Teil des „allgemeinen Siedlungsbereichs“ (ASB) festgelegt worden. Somit 

findet mit der wohnbaulichen Folgenutzung eine Entwicklung gemäß dem Regionalplan statt. 

Die landesplanerische Anfrage gem. § 34 Landesplanungsgesetz wurde im Rahmen der 

243. Änderung des Flächennutzungsplanes gestellt und mit Schreiben der Bezirksregierung 

Detmold vom 07.12.2016 positiv beschieden. 

 

 

Verkehrliche Anbindung, ÖPNV 

Das Plangebiet ist verkehrlich an die Prießallee im Westen, die Straße Am Tempel im Nor-

den und die Königsbrügge im Osten angebunden. Die innere Erschließung des Plangebietes 

erfolgt über eine Verbindungsstraße zwischen Prießallee und Königsbrügge.  

 

Das Plangebiet ist mit der Straßenbahnhaltestelle der Linie 2 „Prießallee“ im Kreuzungsbe-

reich Prießallee / Detmolder Straße sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr ange-

bunden.  

 

 

Derzeitige und künftige Flächennutzungsplan-Darstellungen  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bielefeld stellt den Geltungsbereich des o. a. Bebau-

ungsplanes sowie den darüber hinaus gehenden Änderungsbereich des FNP zwischen der 

Detmolder Straße, der Prießallee, Am Tempel und Königsbrügge als „Gewerbliche Bauflä-

che“ mit dem überlagernden Hinweis „Abwägung hinsichtlich Nutzungsbeschränkung und 

Immissionsschutz beachten“ dar. Außerhalb des Änderungsbereichs des FNP werden west-

lich, nördlich und östlich Wohnbauflächen dargestellt. Südlich grenzt die Bundesstraße B 66 

an. 

 

Die im wirksamen FNP dargestellte „Gewerblichen Baufläche“ soll überwiegend in „Wohn-

baufläche“ geändert werden. Aufgrund der real vorhandenen bzw. geplanten gemischten 

Nutzungsstruktur entlang der Detmolder Straße soll lediglich in einem Streifen parallel zur 

Detmolder Straße künftig die Darstellung als „Gemischte Baufläche“ erfolgen. Der Hinweis 

„Abwägung hinsichtlich Nutzungsbeschränkung und Immissionsschutz beachten“ erübrigt 

sich somit durch geplante Änderung der „Gewerblichen Baufläche“ in „Wohnbaufläche“ bzw. 

„Gemischte Baufläche“. 

 

 

Art, Lage und Umfang der Flächennutzungsplan-Änderung 

Art und Lage der vorgesehenen Flächennutzungsplan-Änderung gehen aus den beigefügten 

Flächennutzungsplan-Ausschnitten hervor. Der Flächenumfang und die Arten der Bodennut-

zung haben folgende Größenordnung: 
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Flächennutzungsplan 

Art der Bodennutzung 
bisher künftig 

„Gewerbliche Baufläche“ 2,7 ha --,--  

„Wohnbaufläche“ --,-- 1,8 ha 

„Gemischte Baufläche“ --,-- 0,9 ha 

Gesamt 2,7 ha 2,7 ha 

 

 

Umweltbelange und Umweltbericht  

Gemäß § 2 Abs. 4 bzw. § 2 a BauGB wurde für die Belange des Umweltschutzes eine Um-

weltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er-

mittelt und bewertet werden. Die Ergebnisse der Umweltprüfung, in der auch artenschutz-

rechtliche Belange betrachtet werden, wurden in einem Umweltbericht dargelegt und bilden 

einen gesonderten Teil der Begründung.  

 

Der vorliegende Umweltbericht geht im Ergebnis davon aus, dass die 243. Änderung des 

Flächennutzungsplans sich unter Berücksichtigung der Darstellung des wirksamen Flächen-

nutzungsplanes („Gewerbliche Baufläche“) nicht negativ auf die einzelnen Schutzgüter, de-

ren Wechselwirkungen und die biologische Vielfalt auswirken wird. Durch die Ausweisung 

einer „Wohnbaufläche“ und einer „Gemischten Baufläche“ werden gegenüber der Darstel-

lung des wirksamen Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung als „Gewerbliche Bauflä-

che“ mehr Grünstrukturen geschaffen und weniger Boden versiegelt. Dies wirkt sich gering-

fügig positiv auf die einzelnen Schutzgüter, deren Wechselwirkungen und die biologische 

Vielfalt aus. 

 

Mit Blick auf die im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung üblicherweise zu untersu-

chenden "in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten" sind im Zuge der 

Umweltprüfung keine Untersuchungen zu möglichen Standortalternativen erforderlich, da die 

weitest gehende Wiedernutzung eines bestehenden Gewerbestandortes geplant ist, mit dem 

Ziel der Verringerung der Inanspruchnahme von Flächen sowie dem sparsamen und scho-

nenden Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzung und Nachverdichtung von Flä-

chen. Der bestehende Wohnungsflächenbedarf in der Stadt Bielefeld müsste alternativ im 

Außenbereich/ Freiraum realisiert werden. 

 

 

Hinweise 

Die 243. Flächennutzungsplan-Änderung betrifft den Teilplan „Flächen“. Änderungen für die 

übrigen Teilpläne sowie für den Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan ergeben sich 

durch die vorgesehene Änderung nicht.  
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